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'S

Bundesverfassung

der

Schweizerischen Eidgenossenschaft.

(Vom 29 . Mai 1874 .)





Im Namen Gottes des Allmächtigen !

Die schweizerische Eidgenossenschaft,
in der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu befestigen,die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zuerhalten und zu fördern, hat nachstehende Bundesverfassungangenommen :

Bundesverfassung
der

schweizerischen Eidgenossenschaft , .

Enstei 1 Abschnitt -

Allgemeine Bestimmt !ngen .

Artikel 1.
Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völker¬schaften der zwei und zwanzig souveränen Kantone, als?Zürich , Bern , Luzern , Uri , Schwyz , Unterwalden(ob und nid dem Wald ), Glarus , Zug , Freiburg , Solo¬thurn , Basel (Stadt und Landschaft) , Schaffhausen ,Appenzell (beider Rhoden), St . Gallen , Graubünden ,Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt , Wallis , Neuen¬burg und Genf , bilden in ihrer Gesammtheit die schwei¬zerische Eidgenossenschaft .
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Art. 2.

Der Hund hat zum Zwek : Behauptung der Unabhängig¬
keit des Vaterlandes gegen Außen, Handhabung von Hube
und Ordnung im Innern, Schuz der Freiheit und der Rechte
der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohl¬
fahrt .

Art. 3.
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränetät

nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist, und üben
als solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesgewalt
übertragen sind.

Art. 4.
Alle Schweizer sind vor dem Geseze gleich. Es gibt

in der Schweiz keine UnterthaneuVerhältnisse, keine Vorrechte
des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.

Art. 5.
Der Bund gewährleistet den Kantonen ihr Gebiet , ihre

Souveränetät inner den Schranken des Artikels 3, ihre Ver¬
fassungen, die Freiheit , die Rechte des Volkes und die ver¬
fassungsmäßigen Rechte, der Bürger gleich den Rechten und
Befugnissen, welche das Volk den Behörden übertragen hat .

Art. 6.
Die Kantone sind verpflichtet, fllr ihre Verfassungen die

■Gewährleistung des Bundes nachzusuchen.
Der Bund übernimmt diese Gewährleistung, insofern :

, a. sie nichts den Vorschriften der Bundesverfassung Zu-
widerlaufendes enthalten ;

h. sie die Ausübung der politischen Rechte nach republi-
f kanischen (repräsentativen oder demokratischen) For¬

men sichern ;
■c. sie vom Volke angenommen worden sind und revidirt

werden können, wenn die absolute Mehrheit der Bürger
es verlangt.



Art. 7.

Besondere Bündnisse und Verträge politischen Inhalts
zwischen den Kantonen sind untersagt .

Dagegen steht ihnen das Recht zu, Verkornmnisse über
Gegenstände der Gesezgebung, des Gerichtswesens und der
Verwaltung unter sich abzuschließen; jedoch haben sie die¬
selben der Bundesbehörde zur Einsicht vorzulegcn , welche,
wenn diese Verkornmnisse etwas dem Bunde oder den Rechten

anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten , deren Voll¬

ziehung zu hindern befugt ist. Im entgegengesezten Falle
sind die betreffenden Kantone berechtigt, zur Vollziehung die
Mitwirkung der Bundesbehörden anzusprechen.

Art. 8.

Dem Bunde allein steht das Recht zu, Krieg zu erklären
und Frieden zu schließen, Bündnisse und Staatsverträge ,
namentlich Zoll- und Handelsverträge mit dem Auslande
einzugehen.

Art . 9.

Ausnahmsweise bleibt den Kantonen die Befugniß, Ver¬
träge über Gegenstände der Slaatswirthschaft, des nachbar¬
lichen Verkehrs und der Polizei mit dem Auslande abzu-

schüeßcn ; jedoch dürfen dieselben nichts dem Bunde oder
den Rechten anderer Kantone Zuwiderlaufendes enthalten.

Art. 10.

Der amtliche Verkehr zwischen Kantonen und aus¬

wärtigen Staatsregierungen, sowie ihren Stellvertretern , findet
durch Vermittlung des Bundesruthes statt .

Geber die im Artikel 9 bezeiehneten Gegenstände können

jedoch die Kantone mit den untergeordneten Behörden und
Beamten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Verkehr-
treten.



Art. 11 .

Es dürfen keine Militärkapitulationen abgeschlossenwerden.
Art. 12.

Die Mitglieder der Bundesbehörden, die eidgenössischen
Zivil- und Militärbeamten und die eidgenössischen Reprä¬
sentanten oder Kommissarien dürfen von auswärtigen Regie-O O
rungen weder Pensionen oder Gehalte, noch Titel , Geschenke
oder Orden annelunen.

Sind sie bereits im Besize von Pensionen , Titeln oder
Orden, so haben sie für ihre Amtsdauer auf den Genuß der
Pensionen und das Tragen der Titel und Orden zu ver¬
zichten.

Untergeordneten Beamten und Angestellten kann jedoch
vom Buudesrath der Fortbezug von Pensionen bewilligtwerden.

Im schweizerischen Heere dürfen weder Orden getragen,
noch von auswärtigen Regierungen verliehene Titel geltend
gemacht werden.

Das Annehmen solcher Auszeichnungen ist allen Offi¬
zieren, Unteroffizieren und Soldaten untersagt.

Art . 13.

Der Bund ist nicht berechtigt , stehende .Truppen zu
halten .

Ohne Bewilligung der Bundesbehörde darf kein Kanton
oder in getheilten Kantonen kein Landestheil mehr als 300
Mann stehende Truppen halten , die Landjägerkorps nicht
inbegriffen.

Art . 14.

Die Kantone sind verpflichtet, wenn Streitigkeiten unter
ihnen vorfallen, sich jeder Selbsthilfe, sowie jeder Bewaff¬
nung zu enthalten und sich der bundesmäßigen Entscheidung
zu unterziehen.



7

Art. 15.

Wenn einem Kantone vom Auslande plözlich Gefahr
droht , so ist die Regierung des bedrohten Kantons verpflichtet,
andere Kantone zur Hilfe zu mahnen , unter gleichzeitiger
Anzeige an die Bundesbehörde und unvorgreitlich dun spätem
Verfügungen dieser leztern. Die gemahnten Kantone sind zum
Zuzuge verpflichtet. Die Kosten trägt die Eidgenossenschaft.

Art . 16.

Bei gestörter Ordnung im Innern , toder wenn einem
andern Kantone Gefahr droht , hat die Regierung des be¬
drohten Kantons dem Bundesrathe sogleich Kenntniß zu
geben, damit dieser inner den Schranken seiner Kompetenz
(Art. 102, Zitier 3, lOjiind 11) die erforderlichen Maßregeln
treffen oder die Bundesversammlung einberufen kann. In
dringenden Fällen ist die betreffende Regierung befugt, unter
sofortiger Anzeige an den Bundesrath, andere Kantone zur
Hilfe zu mahnen, und die gemahnten Stände sind zur Hilfe¬
leistung verpflichtet.

Wenn die Kantonsregierung außer Stande ist , Hilfe
anzusprechen , so kann , und wenn die Sicherheit der
Schweiz gefährdet wird, so soll die kompetente Bundes¬
behörde von sich aus einschreiten.

In Fällen eidgenössischerIntervention sorgen die Bundes¬
behörden für Beachtung der Vorschriften von Art . 5.

Die Kosten trägt der mahnende oder die eidgenössische
Intervention veranlaßende Kanton , wenn nicht die Bundes¬
versammlung wegen besonderer Umstände etwas Anderes
beschließt.

Art. 17.
In den durch die Artikel 15 und 16 bezeichneten Fällen

ist jeder Kanton verpflichtet , den Truppen freien Durchzug
zu gestatten . Diese sind sofort unter eidgenössische Leitung
zu stellen.



Art. 18.

Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.
Wehrmänner , welche in Folge des eidgenössischen

Militärdienstes ihr Leben verlieren oder dauernden Schaden
an ihrer Gesundheit erleiden, haben für sich oder ihre Fa¬
milien im Falle des Bedürfnisses Anspruch auf Unterstüzung
des Bundes.

Die Wehrmänner sollen ihre erste Ausrüstung , Be¬
kleidung und Bewaffnung unentgeltlich erhalten . Die Waffe
bleibt unter den durch die Bundesgesezgebung aufzustellen¬
den Bedingungen in den Händen des Wehrmannes .

Der Bund wird Uber den Militärpflichtersaz einheitliche
Bestimmungen aufstellen.

Art. 19.
Das Bundesheer besteht :

a. aus den Truppenkörpern der Kantone ; |
b. aus allen Schweizern, welche zwar nicht zu diesen

Truppenkörpern gehören , aber nichts desto weniger
militärpflichtig sind.

Die Verfügung über das Bundesheer mit Inbegriff des
gesezlich dazu gehörigen Kriegsmaterials steht der Eidge¬
nossenschaft zu.

In Zeiten der Gefahr hat der Bund das ausschließliche
und unmittelbare Verfügungsrecht auch über die nicht in
das Bundesheer eingetheilte Mannschaft und alle übrigen
Streitmittel der Kantone. A

Die Kantone verfügen über die. Wehrkraft ihres Gebietes,
soweit sie nicht durch verfassungsmäßige oder gesezliche
Anordnungen des Bundes beschränkt sind.

Art. 20.

Die Gesezgebung Uber das Heerwesen ist Sache des
Bundes. Die Ausführung der bezüglichen Geseze in den \



Kantonen geschieht innerhalb der durch die Bundesgesez-
gebung festzusezenden Grenzen und unter Aufsicht des Bun¬
des durch die kantonalen Behörden.

Der gesammte Militärunterricht und ebenso die Bewaff¬
nung ist Sache des Bundes.

Die Beschaffung der Bekleidung und Ausrüstung und
die Sorge für deren Unterhalt ist Sache der Kantone ; die
daherigen Kosten werden jedoch den Kantonen vom Bunde
nach einer von ihm aufzustellenden Norm vergütet.

Art. 21.

So weit nicht militärische Gründe entgegenstehen, sollen
die Truppenkörper aus der Mannschaft desselben Kantons
gebildet werden.

Die Zusammensezung dieser Truppenkörper , die Fürsorge
für die Erhaltung ihres Bestandes und die Ernennung und
Beförderung ihrer Offiziere ist , unter Beachtung der dureK
den Bund aufzustellenden allgemeinen Vorschriften, Sache
der Kantone.

Art. 22.

Der Bund hat das Recht, die in den Kantonen vor¬
handenen Waffenpläze und die zu militärischen Zweken be¬
stimmten Gebäude sammt Zugehören gegen billige Entschä¬
digung zur Benuzung oder als Eigenthum zu übernehmen.

Die Nonnen für die daherige Entschädigung werden
durch die Bundesgesezgebung geregelt.

Art. 23.

Dem Bunde steht das Recht zu, im Interesse der Eid¬
genossenschaft oder eines großen Theiles derselben, auf Kosten
der Eidgenossenschaft öffentliche Werke zu errichten oder
die Errichtung derselben zu unterstüzen.

Zu diesem Zweke ist er auch befugt, gegen volle Ent¬
schädigung das Recht der Elxpropriation geltend zu machen.



Die nähern Bestimmungen hierüber bleiben der Bundesgesez-
gebung Vorbehalten.

Die Bundesversammlung kann die Errichtung öffentlicher
Werke untersagen, welche die militärischen Interessen der
Eidgenossenschaft verlczen.

Art. 24.
Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die

Wasserbau - und Forstpolizei im Hochgebirge.
Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasscr,

sowie die Aufforstung ihrer Quellengcbiete unterstüzen und
die nöthigen schilzenden Bestimmungen zur Erhaltung dieser
Werke und der schon vorhandenen Waldungen aufstellen.

Art. 25.
Der Bund ist befugt, gesezliche Bestimmungen über die

Ausübung der Fischerei und Jagd, namentlich zur Erhaltung
des Hochwildes, sowie zum Schuzc der für die Land- und
Forstwirtschaft nüzlichen Vögel zu treffen.

Art. 2f>.

Die Gesezgebung über den Bau und Betrieb der Eisen¬
bahnen ist Bundessache.

Art. 27.
Der Bund ist befugt, außer der bestehenden polytech¬

nischen Schule, eine Universität und andere höhere Unter¬
richtsanstalten zu errichten oder solche Anstalten zu unter¬
stüzen.

Die Kantone sorgen für genügenden Primarunterricht ,
welcher ausschließlich unter staatlicher Leitung stehen soll.
Derselbe ist obligatorisch und in den öffentlichen Schulen
unentgeltlich.

Die öffentlichen Schulen sollen von den AngehörigenO D
aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer Glauhens- und
Gewissensfreiheit besucht werden können.



Gegen Kantone, welche diesen Verpflichtungen nicht
nachkommcn , wird der Bund die nöthigen Verfügungen
treffen.

Art. 28.
Das Zollwesen ist Sache des Bundes. Derselbe hat das

Recht, Ein- und Ausfuhrzölle zu erheben.

Art . 29.

Bei Erhebung der Zölle sollen folgende Grundsäze be¬
achtet werden :

1) Eingangsgebühren :
a. Die für die inländische Industrie und Landwirthsehafit

erforderlichen Stoffe sind im Zolltarife möglichst gering
zu taxiren.

b. Ebenso die zum nöthigen Lebensbedarf erforderlichen
Gegenstände.

c. Die Gegenstände des Luxus unterliegen den höchsten
'faxen .

Diese Grundsüze sind, wenn fnic.ht zwingende Gründe
entgegenstehen, auch bei Abschließung von Handelsverträgen
mit dem Auslande zu befolgen.

2) Die Ausgangsgebühren sind möglichst mäßig festzu-
sezen.

3) Durch die Zollgesezgebung sind zur Sicherung des
Grenz- und Marktverkehrs geeignete Bestimmungen zu treffen.
Dem Bunde bleibt immerhin das Recht Vorbehalten, unter
außerordentlichen Umständen, in Abweichung von vorstehen-
d m Bestimmungen, vorübergehend besondere Maßnahmen zu
treffen.̂

Art . 30.

Der Ertrag der Zölle fällt in die Bundeskasse.
Die den Kantonen bisher bezahlten Entschädigungen

für die losgekanften Zölle, Weg- und Brükengelder, Kaufhaus¬
und andern Gebühren dieser Art fallen weg.
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Ausnahmsweise erhalten die Kantone Uri, Graubünden,
Tessin und Wallis , mit Ilüksicht auf ihre internationalen
Alpenstraßen , eine jährliche Entschädigung, welche, in Wür¬
digung aller Verhältnisse, fesjtgestellt. wird wie folgt:

Für Uri . . . Fr . 80,000
„ Graubünden „ 200,000
„ Tessin . . „ 200,000

. „ Wallis . . „ 50,000
Für Besorgung des Sehueebruches auf dem St. Gotthard

erhalten die Kantone Uri und Tessin eine jährliche Entschä¬
digung von zusammen 40,000 Franken für so lange, als die
Straße über den Bergpaß nicht durch eine Eisenbahn erse/.t .
sein wird.

Art . 31.

Die Freiheit des Handels und der Gewerbe ist im ganzen
Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet .

Vorbehalten sind:

a. Das Salz- und Pulverregal , die eidgenössischen Zölle,
die Eingangsgebiihren von Wein und geistigen Ge¬
tränken , sowie andere vom Bunde ausdiitklich aner¬
kannte Verbrauchssteuern, nach Maßgabe des Art. 152.

b. Sanitätspolizeiliehe Maßregeln gegen Epidemien und
Viehseuchen.

c. Verfügungen über Ausübung von Handel und Gewerben,
über Besteuerung des Gewerbsbetriebes und über die
Benuzung der Straßen.

Diese Verfügungen dürfen den Grundsnz der Ilandels -
und Gewerbefreiheit selbst nicht beeinträchtigen.

Art. 152.

Die Kantone ßind befugt, die im Artikel 31, Litt, a er¬
wähnten Eingangsgebühren von Wein und andern geistigen
Getränken unter folgenden Beschränkungen zu erheben :
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a . Bei dem Bezug derselben soll der Transit in keiner
Weise belästigt und der Verkehr überhaupt so wenig
als möglich gehemmt und mit keinen andern Gebühren
belegt werden.

b. Werden die für den Verbrauch eingeiührten Gegen¬
stände wieder aus dem Kanton ausgeführt, so sind die
bezahlten' Eingangsgebühren ohne weitere Belästigung
zurükzuerstatten .

jC. Die Erzeugnisse schweizerischen Ursprungs sind mit

niedrigem Gebühren zu belegen als diejenigen des
Auslandes.

d. Eingangsgebüliren*von Wein und andern geistigen Ge¬
tränken schweizerischen Ursprungs dürfen da, wo solche
schon bestehen, nicht erhöht, und in Kantonen, welche
noch keine beziehen, nicht eingeführt werden.

e. Die Geseze und Verordnungen der Kantone über den
Bezug der Eingangsgebuhren sind der Bundesbehörde
vor Vollziehung derselben zur Gutheißung vorzulegen,
damit die Nichtbeachtung vorstehender Grundsüze ver¬
hindert werden kann.

Mit Ablauf des .lahres 1890 sollen alle Eingangsgebühren,
welche dermalen von den Kantonen erhoben werden, sowie
ähnliche, von einzelnen Gemeinden bezogene Gebühren ohne
Entschädigung dahinfallen.

Art . 33.

Den Kantonen bleibt es anheimgestellt, die Ausübung
der wissenschaftlichen Berufsarten von einem Ausweise der

Befähigung abhängig zu machen.
Auf dem Wege der Bundesgesezgebuug ist dafür zu

sorgen, daß derartige Ausweise für die ganze Eidgenossen¬
schaft. gültig erworben werden können.

Art . 34.

Der Bund ist befugt , einheitliche Bestimmungen über
die Verwendung von Kindern in den Fabriken und über



die Dauer der Arbeit erwachsener Personen in denselben
aufzustellen. Ebenso ist er berechtigt , Vorschriften zum
Schuze der Arbeiter gegen einen die Gesundheit und Sicher¬
heit, gefährdenden Gewerbebetrieb zu erlassen.

Der Geschäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen und
von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungs¬
wesens unterliegt der Aufsicht und Gesezgebung des Bundes.

Art. 35.

Die Errichtung von Spielbanken ist untersagt. Die zur
Zeit bestehenden Spielhäuser müssen am 31. Christmonat 1877
geschlossen werden.

Abfällig seit dem Anfänge des Jahres 1871 ertheilte
oder erneuerte Konzessionen werden als ungültig erklärt .

Der Bund kann auch in Beziehung auf die Lotterien
geeignete Maßnahmen treffen.

Art. 36.

Das Post- und Telegraphenwesen im ganzen Umfange
der Eidgenossenschaft ist Bundessache.

Der Ertrag der Post- und Telegraphenverwaltung fällt
in die eidgenössische Kasse.

Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eidgenossen¬
schaft nach den gleichen, möglichst billigen Grundsäzen be¬
stimmt.

Die Unverlezlichkeit des Post- und Telegraphengeheim¬
nisses ist gewährleistet .

Art . 37.
Der Bund übt die Oberaufsicht über die Straßen und

Brüken, an deren Erhaltung die Eidgenossenschaft ein In¬
teresse hat .

Die Summen, welche den im Art. 30 bezeichneten Kan¬
tonen mit Rüksicht auf ihre internationalen Alpenstraßen



zukommcn, werden von der Bundesbehörde zurükbehalten,
wenn diese Straßen von den betreffenden Kantonen nicht in
gehörigem Zustand unterhalten werden.

Art . 38.

Dem Bunde steht die Ausübung aller im Münzregale
begriffenen Rechte zu.

Die Münzprägung geht einzig vom Bunde aus.
Er bestimmt den Münzfuß und erläßt allfällige Vor¬

schriften über die Tarifirung fremder Münzsorten.

Art. 39.

Der Bund ist befugt, im Wege der Gesezgebung all¬
gemeine Vorschriften über die Ausgabe und die Einlösung
von Banknoten zu erlassen.

Er darf jedoch keinerlei Monopol für die Ausgabe von
Banknoten aufstellen und ebenso keine Rechtsverbindlichkeit
für die Annahme derselben aussprechen.

Art. 40.

Die Festsezung von Maß und Gewicht ist Bundessache.
Die Ausführung der bezüglichen Geseze geschieht durch

die Kantone unter Aufsicht des Bundes.

Art . 41.

Fabrikation und Verkauf des Schießpulvers im Umfange
der Eidgenossenschaft stehen ausschließlich dem Bunde zu.

Als Schießpulver nicht brauchbare Sprengfabrikate sind
*m Regal nicht inbegriffen.

Art . 42.

Die Ausgaben des Bundes werden bestritten :
a. aus dem Ertrag des Bundesvermögens;
b. aus dem Ertrag der schweizerischen Grenzzölle ;
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e. aus dem Ertrag der Post- und Telegraphenverwaltung ;
d. aus dem Ertrag der Pulververwaltung ;
e. aus der Hälfte des Brulto-Ertrages der von den Kan¬

tonen bezogenen Militärpflichtersazsteuern;
f. aus den Beiträgen der Kantone, deren nähere Reguli¬

rung, vorzugsweise naeli Maßgabe der Steuerkraft der¬
selben, der Bundesgesezgebung Vorbehalten ist.

Art. 43.

Jeder Kantonsbllrger ist SchweizerbUrger.
Als solcher kann er bei allen eidgenössischen Wahlen

und Abstimmungen an seinem Wohnsize Antheil nehmen,
nachdem er sich über seine Stimmberechtigung gehörig aus¬
gewiesen hat.

Niemand darf in mehr als einem Kanton politische
Rechte ausüben.

Der niedergelassene SchweizerbUrger genießt an seinem
Wohnsize alle Rechte der KantonsbUrger und mit diesen auch
alle Rechte der Gemeindsbürger. Der Mitantheil an Bürger¬
und Korporationsgütern , sowie das Stimmrecht in rein bür¬
gerlichen Angelegenheiten sind jedoch hievon ausgenommen,
es wäre denn, daß die Kantonalgesezgebung etwas Anderes
bestimmen würde.

In kantonalen und Gemeindeangelegenheiten erwirbt er
das Stimmrecht nach einer Niederlassung von drei Monaten.

Die kantonalen Geseze über die Niederlassung und das
Stimmrecht der Niedergelassenen in den Gemeinden unter¬
liegen der Genehmigung des Bundesrathes .

Art. 44.

Kein Kanton darf einen Kantonsbürger aus seinem Ge¬
biete verbannen (verweisen) oder ihn des Bürgerrechtes
verlustig erklären .

i
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Die Bedingungen für die Ertheilung des Bürgerrechtes
an Ausländer, sowie diejenigen, unter welchen ein Schweizer
zum Zweke der Erwerbung eines ausländischen Bürgerrechtes
auf sein Bürgerrecht verzichten kaun , werden durch die
Bundesgesezgebung geordnet.

Art . 45.

Jeder Schweizer, hat das liecht , sich innerhalb des
schweizerischen Gebietes an jedem Orte niederzulassen, wenn
er einen Heimatschein oder eine andere gleichbedeutende
Ausweisschrift besizt.

Ausnahmsweise kann die Niederlassungdenjenigen, welche
in Folge eines strafgerichtlichen Urtheils nicht im Besize der
bürgerlichen Rechte und Ehren sind , verweigert oder
entzogen werden.

Weiterhin kann die Niederlassung denjenigen entzogen
werden , welche wegen schwerer Vergehen wiederholt ge¬
richtlich bestraft worden sind , sowie denjenigen , welche
dauernd der öffentlichen Wohlthätigkeit zur Last fällen und
deren Heimatgemeinde, beziehungsweise Heimatkanton, eine
angemessene Unterstllzung troz amtlicher Aufforderung nicht
gewährt .

In Kantonen, wo die örtliche Armenpflege besteht, darf
die Gestattung der Niederlassung für Kantonsangehörige
an die Bedingung geknüpft werden , daß dieselben arbeits¬
fähig und an ihrem bisherigen Wohnorte im Heimatkanton
nicht bereits in dauernder Weise der öffentlichen Wohlthätig¬
keit zur Last gefallen seien.

Jede Ausweisung wegen Verarmung muß von Seite der
Regierung des Niederlassungskantons genehmigt und der
heimatlichen Regierung zum voraus angezeigt werden.

Der niedergelassene Schweizerbürger darf von Seite des
die Niederlassung gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft
und mit keinen andern besondern Lasten behufs der Nieder-

2



4 18

lassung belegt werden. Ebenso darf die Gemeinde, in welcher
er seinen Wohnsiz nimmt , ihn nicht anders besteuern als
den Ortsbttrger.

Ein Bundesgesez wird das Maximum der für die Nieder¬
lassungsbewilligungzu entrichtenden Kanzleigebühr bestimmen.

Art . 46.

In Beziehung auf die zivilrechtlichen Verhältnisse stehen
die Niedergelassenen in der Regel unter dem Rechte und
der Gesezgebung des Wolmsizes.

Die Bundesgesezgebung wird Uber die Anwendung dieses
Grundsazes, sowie gegen Doppelbesteuerung die erforderlichen
Bestimmungen treffen.

Art. 47.

Ein Bundesgesez wird den Unterschied zwischen Nieder¬
lassung und Aufenthalt bestimmen und dabei gleichzeitig über
die politischen und bürgerlichen Rechte der schweizerischen
Aufenthalter die nähern Vorschriften aufstellen.

Art . 48.

Ein Bundesgesez wird über die Kosten der Verpflegung
und Beerdigung armer Angehöriger eines Kantons , welche
in einem andern Kanton krank werden oder sterben, die
nöthigen Bestimmungen treffen.

Art. 49.

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unverlezlich.

Niemand darf zur Theilnahme an einer Religions¬
genossenschaft, oder an einem religiösen Unterricht, oder zur
Vornahme einer religiösen Handlung gezwungen, oder wegen
Glaubensansichten mit Strafen irgend welcher Art belegt
werden.

Ueber die religiöse Erziehung der Kinder bis zum er¬
füllten 16. Altersjahr verfügt im Sinne vorstehender Grund-
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säze der Inhaber der väterlichen oder vormundschaftlichen
Gewalt.

Die Ausübung bürgerlicher oder politischer Rechte darf
durch keinerlei Vorschriften oder Bedingungen kirchlicher
oder religiöser Natur beschränkt werden.

Die Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung
der bürgerlichen Pflichten.

Niemand ist. gehalten , Steuern zu bezahlen , welche
speziell Tür eigentliche Kultuszwecke einer Religionsgenossen¬
schaft, der er nicht angehört, auferlegt werden. Die nähere
Ausführung dieses Grundsazes ist der Bundesgesezgebung
Vorbehalten.

Art. 50.
Die freie Ausübung gottesdienstlicher Handlungen ist

innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der öffentlichen
Ordnung gewährleistet .

Den Kantonen , sowie dem Bunde bleibt Vorbehalten,
zur Handhabung der Ordnung und des öffentlichen Friedens
unter den Angehörigen der verschiedenen Religionsgenosscn-
schaften, sowie gegen Eingriffe kirchlicher Behörden in die
Rechte der Bürger und des Staates die geeigneten Maß¬
nahmen zu treffen.

Anstände aus dem öffentlichen oder Privatrechte , welche
über die Bildung oder Trennung von Religionsgenossen¬
schaften entstehen, können auf dem Wege der Beschwerde¬
führung der Entscheidung der zuständigen Bundesbehörden
unterstellt werden.

Die Errichtung von Bisthümern auf schweizerischem Ge¬
biete unterliegt der Genehmigung des Bundes.

Art. 51.
Der Orden der Jesuiten und die ihm aftiliirten Gesell¬

schaften dürfen in keinem Theile der Schweiz Aufnahme
linden, und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche
und Schule untersagt.
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Dieses Verbot kann durch Bundesbescliluß auch auf
andere geistliche Orden ausgedehnt werden , deren Wirk¬
samkeit staatsgefährlich ist oder den Frieden der Konfes¬
sionen stört .

Art. 52.

Die Errichtung neuer und die Wiederherstellung auf¬
gehobener Klöster oder religiöser Orden ist unzuläßig.

Art. 53.

Die Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes ist
Sache der bürgerlichen Behörden. Die Bundesgesezgebung
wird hierüber die nähern Bestimmungen treffen.

Die Verfügung über die Begräbnißpläze steht den bür¬
gerlichen Behörden zu. Sie haben dafür zu sorgen, daß
jeder Verstorbne schiklich beerdigt werden kann .

Art. 54.
Das Recht zur Ehe steht unter dem Schuze des Bundes.
Dieses Recht darf weder aus kirchlichen oder ökono¬

mischen Rüksichten, noch wegen bisherigen Verhaltens oder
aus andern polizeilichen Gründen beschränkt werden.

Die in einem Kantone oder im Auslande nach der dort
geltenden Gesezgebung abgeschlossene Ehe soll im Gebiete
der Eidgenossenschaft als Ehe anerkannt werden.

Durch den Abschluß der Ehe erwirbt die Frau das
Heimatrecht des Mannes.

Durch die nachfolgende Ehe der Filtern werden vor¬
ehelich geborne Kinder derselben legitimirt.

Jede Erhebung von Brauteinzugsgebühren oder andern
ähnlichen Abgaben ist unzuläßig.

Art. 55.

Die Preßfreiheit i3t gewährleistet.
Ueber den Mißbrauch derselben trifft die Kantonalgesez-
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gebung die erforderlichen Bestimmungen, .welche jedoch der
Genehmigung des Bundcsrathes bedürfen.

Dem Bunde steht das Recht zu, Strafbestimmungen
gegen den Mißbrauch der Presse zu erlassen, der gegen die
Eidgenossenschaft und ihre Behörden gerichtet ist.

Art . 50.
Die Bürger haben das Recht, Vereine zu bilden, sofern

solche weder in ihrem Zwek, noch in den dafür bestimmten
Mitteln rechtswidrig oder staatsgefährlich sind. Ueber den
Mißbrauch dieses Rechtes trifft die Kantonalgesezgebung die
erforderlichen Bestimmungen.

Art. 57.
Das Petitionsrecht ist gewährleistet .

Art. 58.
Niemand darf seinem verfassungsmäßigen Richter ent¬

zogen, und es dürfen daher keine Ausnahmsgerichte ein¬
geführt werden.

Die geistliche Gerichtsbarkeit ist abgeschafft.
Art. 59.

Der aufrechtstehende Schuldner, welcher in der Schweiz
einen festen Wohnsiz hat, muß für persönliche Ansprachen
vor dem Richter seines Wohnortes gesucht, und es darf
daher für Forderungen auf das Vermögen eines solchen
außer dem Kanton, in welchem er wohnt, kein Arrest ge¬
legt werden.

Vorbehalten bleiben mit Bezug auf Ausländer die Be¬
stimmungen bezüglicher Staatsverträge .

Der Schuldverhaft ist abgeschafft.

Art. 60.
Sämrntliche Kantone sind verpflichtet, alle Schweizer¬

bürger in der Gesezgebung sowohl als im gerichtlichen Ver¬
fahren den Bürgern des eigenen Kantons gleich zu halten.



Alt . 61.

Die rechtskräftigen Zivihirtheile, die in einem Kanton
gefällt sind, sollen in der ganzen Schweiz vollzogen werden
können.

Art. 62.

Alle Abzugsrecht« im Innern der Schweiz, sowie die
Zugrechte von Bürgern des einen Kantons gegen Bürger
anderer Kantone sind abgeschafl't.

Art . 66.

Gegen die auswärtigen Staaten besteht Freizügigkeit,
unter Vorbehalt des Gegenrechtes.

Art . 64.

Dein Bunde steht die Gesezgebung zu :
über die persönliche Handlungsfähigkeit ;
über alle auf den Handel und Mobiliarverkehr be¬

züglichen Rechtsverhältnisse (Obligationenrecht,
mit Inbegriff des Handels- und Wechselrechts) ;

über das Urheberrecht an Werken der Literatur und
Kunst ;

über das Betreihungsverfahren und das Konkursrecht.
Die Rechtsprechung selbst verbleibt den Kantonen, mit

Vorbehalt der dein Bundesgerichte eingeräumten Kompe¬
tenzen.

Art. 65.

Die Todesstrafe ist abgeschafft.
Die Bestimmungen des Militärstrafgesezes bleiben jedoch

in Kriegszeiten Vorbehalten.
Körperliche Strafen sind untersagt.

Art. 66.

Die Bundesgesezgebung bestimmt die Schranken, inner¬
halb welcher ein Schweizerbürger seiner politischen Rechte
verlustig erklärt werden kann .

i
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Art . 67.

Die Bundesgesezgebung trifft die erforderlichen Bestim¬
mungen über die Auslieferung der Angeklagten von einem
Kanton an den andern ; die Auslieferung kann jedoch für
politische Vergehen und für Preßvergehen nicht verbindlich
gemacht werden.

Art. 68.

Die Ausmittlung von Bürgerrechten für Heimatlose und
die Maßregeln zur Verhinderung der Entstehung neuer Hei¬
matlosen sind Gegenstand der Bundesgesezgebung.

Art . 69.

Dem Bunde steht die Gesezgebung über die gegen ge¬
meingefährliche Epidemien und Viehseuchen zu treffenden
gesundheitspolizeilichen Verfügungen zu.

Art. 70.

Dem Bunde steht das Recht zu, Fremde, welche die
innere oder äußere Sicherheit der Eidgenossenschaft gefähr¬
den, aus dem schweizerischen Gebiete wegzuweisen.

Zweitei * A .t »sclinitt .

Bundesbehörden.

I. Bundesversammlung.

Art. 71.
Unter Vorbehalt der Rechte des Volkes und der Kan¬

tone (Art. 89 und 121) wird die oberste Gewalt des Bundes
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durch die Bundesversammlung ausgeübt, welche aus zwei
Abtheilungen besteht :

A. aus dem Nationalrath,
B. aus dem Ständerath .

A. Nationalrath .

Art . 72.
Der Nationalrath wird aus Abgeordneten des schweize¬

rischen Volkes gebildet. Auf je 20,000 Seelen der Gesammt-
bevölkerung wird ein Mitglied gewählt .

Eine Bruchzahl über 10,000 Seelen 'wird für 20,000
Seelen berechnet .

Jeder Kanton und bei getheilten Kantonen jeder der
beiden Landestheile hat wenigstens ein Mitglied zu wählen.

Art . 73.
Die Wahlen für den Nationalrath sind direkte. Sie

finden in eidgenössischen Wahlkreisen statt , welche jedoch
nicht aus Theilen verschiedener Kantone gebildet werden
können.

Art . 74.

Stimmberechtigt bei Wahlen und Abstimmungen ist jeder
Schweizer, der das 20. Altersjahr zurükgelegt hat und im
Uebrigen nach der Gesezgebung des Kantons, in welchem
er seinen Wohnsiz hat, nicht vom AktivbUrgerrechte ans¬
geschlossen ist.

Es bleibt jedoch der Gesezgebung des Bundes Vorbe¬
halten, über diese Stimmberechtigung einheitliche Vorschriften
aufzustellen.

Art . 75.

Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes ist jeder
stimmberechtigte Schweizerbürger weltlichen Standes.
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Art . 76.
Der Nationalrath wird auf die Dauer von drei Jahren

gewählt, und es findet jeweilen Gesammterneuerung statt .

Art . 77.

Die Mitglieder des Ständerath es, des Bundesrathes und
von lezterem gewählte Beamte können nicht zugleich Mit¬
glieder des Nationalralhes sein.

Art. 78.

Der Nationalrath wählt aus seiner Mitte für jede ordent¬
liche oder außerordentliche Sizung einen Präsidenten und
Vizepräsidenten.

Dasjenige Mitglied, welches während einer ordentlichen
Sizung die Stelle eines Präsidenten bekleidete, ist für die
nächstfolgende ordentliche Sizung weder als Präsident noch
als Vizepräsident wählbar . Das gleiche Mitglied kann nicht
während zwei unmittelbar auf einander folgenden ordent¬
lichen Sizungen Vizepräsident sein.

Der Präsident hat bei gleich getheilten Stimmen zu ent¬
scheiden; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus wie jedes
Mitglied.

Art-. 79.

Die Mitglieder des Nationalrathes werden aus der Bun¬
deskasse entschädigt.

B. Ständerath .

Art, 80.
Der Ständerath besteht aus 44 Abgeordneten der Kan¬

tone. Jeder Kanton wählt zwei Abgeordnete, in den ge¬
theilten Kantonen jeder Landestheil einen Abgeordneten.

Art, 81.

Die Mitglieder des Nationalrathes und des Bundesrathes
können nicht zugleich Mitglieder des Ständerathes sein.



Art. 82.

Der Ständerath wählt für jede ordentliehe oder außer¬
ordentliche Sizung aus seiner Mitte einen Präsidenten und
Vizepräsidenten.

Aus den Abgeordneten desjenigen Kantons, aus welchem
für eine ordentliche Sizung der Präsident gewählt worden
ist, kann für die nächstfolgende ordentliche Sizung weder
der Präsident noch der Vizepräsident gewählt werden.

Abgeordnete des gleichen Kantons können nicht während
zwei unmittelbar aufeinander folgenden ordentlichen Sizungen
die Stelle eines Vizepräsidenten bekleiden.

Der Präsident hat bei gleich getheilten Stimmen zu ent¬
scheiden ; bei Wahlen übt er das Stimmrecht aus wie jedes
Mitglied.

Art. 83.

Die Mitglieder des Ständeralhes werden von den Kan¬
tonen entschädigt.

C. Befugnisse der Bundesversammlung .

Art . 84.

Der Nationalrath und der Ständerath haben alle Gegen¬
stände zu behandeln, welche nach Inhalt der gegenwärtigen
Verfassung in die Kompetenz des Bundes gehören und nicht
einer andern Bundesbehörde zugeschieden sind.

Art. 85.

Die Gegenstände, welche in den Geschäftskreis beider
Räthe fallen, sind insbesondere folgende :

1) Geseze über die Organisation und die Wahlart der
Bundesbehörden.

2) Geseze und Beschlüsse über diejenigen Gegenstände,
zu deren Regelung der Bund nach Maßgabe der Bundesver¬
fassung befugt ist.

i



3) Besoldung und Entschädigung der Mitglieder der
Bundesbehörden und der Bundeskanzlei ; Errichtung bleiben¬
der Beamtungen und Bestimmung ihrer Gehalte.

4) Wahl des Bundesrathes, des Bundesgerichtes, des
Kanzlers, sowie des Generals der eidgenössischen Armee.

Der Bundesgesezgebung bleibt Vorbehalten, auch die
Vornahme oder Bestätigung weiterer Wahlen der Bundes¬
versammlung zu übertragen.

5) Bündnisse und Verträge mit dem Auslande, sowie
die Gutheißung von Verträgen der Kantone unter sieh oder
mit dem Auslande. Solche Verträge der Kantone gelangen
jedoch nur dann an die Bundesversammlung, wenn vom
Bundesrath oder einem andern Kanton Einsprache erhoben
wird.

6) Maßregeln Tür die äußere Sicherheit, für Behauptung
der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz, Kriegs¬
erklärungen und Fliedensschlüsse.

7) Garantie der Verfassungen und des Gebietes der
Kantone ; Intervention in Folge der Garantie ; Maßregeln für
die innere Sicherbeit, für Handhabung von Ruhe und Ord¬
nung ; Amnestie und Begnadigung.

S) Maßregeln, welche die Handhabung der Bundesver¬
fassung, die Garantie der Kantonalverfassungen, die Erfüllung
der bundesmäßigen Verpflichtungen zum Zweke haben.

9) Verfügungen über das Bundesheer.
10) Aufstellung des jährlichen Voranschlages und Ab¬

nahme der Staatsrechnung, sowie Beschlüsse über Aufnahme
von Anlehen.

11) .Die Oberaufsicht über die eidgenössische\ erwaltung
und Rechtspflege.

12) Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundes¬
rathes über Administrativstreitigkeiten (Art. 113.)

13) Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bundesbehörden.
14) Revision der Bundesverfassung.



Art . 86.

Die beiden Räthe versammeln sich jährlich ein Mal zur
ordentlichen Sizung an einem durch das Reglement festzu-
sezenden Tage.

Sie werden außerordentlich einberufen durch Beschluß
des Bundesrathes, oder wenn ein Viertheil der Mitglieder des
Nationalrathes oder fünf Kantone es verlangen.

Art. 87.

Um gültig verhandeln zu können, ist die Anwesenheit
der absoluten Mehrheit der Mitglieder des betreffenden Rathee
erforderlich.

Art. 88.
Im Nationalrath und Ständerath entscheidet die absolute

Mehrheit der Stimmenden.

f Art. 89.
' Für Bundesgeseze und Bundesbeschlüsse ist die Zu¬
stimmung beider Räthe erforderlich.

Bundesgeseze, sowie allgemein verbindliche Bundes¬
beschlüsse, die nicht dringlicher Natur sind, sollen überdies
dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden,
wenn es von 30,000 stimmberechtigten Schweizerburgern
oder von acht Kantonen verlangt wird.

Art. 90.

Die Bundesgesezgebung wird bezüglich der Formen und
Fristen der Volksabstimmung das Erforderliche feststellen.

Art, 91.

Die Mitglieder beider Räthe stimmen ohne Instruktionen .

Art. 92.

Jeder Rath verhandelt abgesondert. Bei Wahlen (Art, 85,
Ziffer 4), hei Ausübung des Begnadigungsrechtes und für
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